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Anderung der Berufsordnung
fir die nordrheinischen Arztinnen und Arzte
vom 20. November 2004

Die Kammerversammlung der Arztekammer Nordrhein hat in ihrer Sitzung am 20.11.2004 auf-
grund § 31 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) in der Fassung vom 17.
Dezember 2002 (GV. NRW. S. 641) folgende Anderungen der Berufsordnung fiir die nordrheini-
schen Arztinnen und Arzte vom 14.11.1998 (MBI. NRW. 1999 S. 350), zuletzt gedndert am
22.11.2003 (MBI. NRW. S. 354), beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums fir Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie vom 13. April 2005 aufgrund § 31 Abs. 2 des Heilberufsgesetzes
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) in der Fassung vom 1. Marz 2005 (GV. NRW. S. 148) geneh-
migt worden ist.
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Die Berufsordnung vom 14.11.1998 in der Fassung vom 22.11.2003 wird wie folgt geandert:

1
§ 4 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:

,(2) Auf Verlangen miissen Arztinnen und Arzte ihre Fortbildung nach Absatz 1 gegeniiber der
Arztekammer durch ein Fortbildungszertifikat einer Arztekammer nachweisen.”

2
§ 15 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:

,(2) Arztinnen und Arzte beachten bei der Forschung am Menschen die in der Deklaration von
Helsinki des Weltarztebundes niedergelegten ethischen Grundsatze fir die medizinische For-
schung am Menschen.”

3
§ 17 erhalt folgende Fassung:

n$817

Niederlassung und Ausiibung der Praxis

(1) Die Austibung ambulanter arztlicher Tatigkeit auBerhalb von Krankenhausern einschlieBlich
konzessionierter Privatkliniken ist an die Niederlassung in einer Praxis (Praxissitz) gebunden, so-
weit nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes zulassen.

(2) Die Austibung ambulanter arztlicher Tatigkeit im Umherziehen, in gewerblicher Form oder bei
Beschaftigungstragern, die gewerbsmaBig ambulante heilkundliche Leistungen erbringen, ist be-
rufswidrig, soweit nicht die Tatigkeit in Krankenhdusern oder konzessionierten Privatkrankenan-
stalten ausgelibt wird oder gesetzliche Vorschriften etwas anderes zulassen.

(3) Auf Antrag kann die Arztekammer von den Geboten oder Verboten der Absitze 1und 2 Aus-
nahmen gestatten, dies gilt auch zum Zwecke der aufsuchenden medizinischen Gesundheitsver-
sorgung, wenn sichergestellt ist, dass die beruflichen Belange nicht beeintrachtigt werden und
die Berufsordnung beachtet wird.

(4) Arztinnen und Arzten ist es gestattet, (iber den Praxissitz hinaus an zwei weiteren Orten &rzt-
lich tatig zu sein. Sie haben Vorkehrungen fir eine ordnungsgemaBe Versorgung ihrer Patientin-
nen und Patienten an jedem Ort ihrer Tatigkeiten zu treffen.
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(5) Der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen. Arztinnen und Arzte haben auf
ihrem Praxisschild

- den Namen

- die (Fach-)Arztbezeichnung

- die Sprechzeiten sowie

- gof. die Zugehdérigkeit zu einer Berufsausiibungsgemeinschaft gem. § 18 a
anzugeben.

Arztinnen und Arzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen titig werden, kénnen von der
Ankiindigung ihres Praxissitzes durch ein Praxisschild absehen, wenn sie dies der Arztekammer
anzeigen.

(6) Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der Tatigkeiten am Praxissitz sowie die Aufnahme weiterer
Tatigkeiten und jede Veranderung haben Arztinnen und Arzte der Arztekammer unverziiglich
mitzuteilen.”

4
§ 18 alt wird aufgehoben.

5
§ 22 (alt) wird § 18 (neu) und wird wie folgt gefasst:

«§ 18
Berufliche Kooperation

(1) Arztinnen und Arzte diirfen sich zu Berufsausiibungsgemeinschaften - auch beschrankt auf
einzelne Leistungen -, zu Organisationsgemeinschaften, zu medizinischen Kooperationsge-
meinschaften und zu Praxisverblinden zusammenschlieBen.

(2) Sie durfen ihren Beruf alleine oder in Gemeinschaftin allen fiir den Arztberuf zulassigen Ge-
sellschaftsformen ausliben, wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch unabhangige sowie
nicht gewerbliche Berufausiibung gewahrleistet ist. Bei beruflicher Zusammenarbeit, gleich in
welcher Form, hat jede Arztin und jeder Arzt zu gewahrleisten, dass die arztlichen Berufspflich-
ten eingehalten werden.

(3) Die Zugehorigkeit zu bis zu zwei weiteren Berufausiibungsgemeinschaften im Rahmen des §
17 Abs. 4 ist zuldssig. Die Berufsausiibungsgemeinschaft erfordert einen gemeinsamen Praxis-
sitz. Eine Berufsausiibungsgemeinschaft mit mehreren Praxissitzen ist zulassig, wenn an dem je-
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weiligen Praxissitz verantwortlich mindestens ein Mitglied der Berufsausibungsgemeinschaft
hauptberuflich tatig ist.

(4) Bei allen Formen der arztlichen Kooperation muss die freie Arztwahl gewahrleistet bleiben.

(5) Soweit Vorschriften dieser Berufsordnung Regelungen des Partnerschaftsgesellschaftsge-
setzes (Gesetz Uber Partnerschaftsgesellschaften Angehdriger Freier Berufe [PartGG] vom
25.07.1994 - BGBI. | S. 1744) einschranken, sind sie vorrangig aufgrund von § 1 Abs. 3 PartGG.

(6) Alle Zusammenschliisse nach Absatz 1 sowie deren Anderung und Beendigung sind der zu-
standigen Arztekammer anzuzeigen. Sind fiir die beteiligten Arztinnen und Arzte mehrere Arzte-
kammern zusténdig, so ist jede Arztin und jeder Arzt verpflichtet, die fiir ihn zustandige Kammer
auf alle am Zusammenschluss beteiligten Arztinnen und Arzte hinzuweisen."

6
§ 22 a (alt) wird § 18 a (neu) und wird wie folgt gefasst:

»§18 a
Ankundigung von Berufsauslibungsgemeinschaften
und sonstigen Kooperationen

(1) Bei Berufsausiibungsgemeinschaften von Arztinnen und Arzten sind - unbeschadet des Na-
mens einer Partnerschaftsgesellschaft oder einer juristischen Person des Privatrechts - die Na-
men und Arztbezeichnungen aller in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Arztinnen und
Arzte sowie die Rechtsform anzukundigen. Bei mehreren Praxissitzen gemaB § 17 Abs. 4 ist jeder
Praxissitz gesondert anzukilindigen. § 19 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Fortflihrung des Namens
einer/eines nicht mehr berufstatigen, ausgeschiedenen oder verstorbenen Partnerin/Partners ist
unzulassig.

(2) Bei Kooperationen gemaB § 23 a muss sich die Arztin oder der Arzt in ein gemeinsames Pra-
xisschild mit den Kooperationspartnern aufnehmen lassen. Bei Partnerschaften gemaB § 23 b
darf die Arztin oder der Arzt, wenn die Angabe seiner Berufsbezeichnung vorgesehen ist, nur
gestatten, dass die Bezeichnung "Arztin" oder "Arzt" oder eine andere fiihrbare Bezeichnung
angegeben wird.

(3) Zusammenschliisse zu Organisationsgemeinschaften dirfen angekiindigt werden. Die Zuge-
horigkeit zu einem Praxisverbund gemaB § 23 ¢ kann durch Hinzufiigen des Namens des Ver-
bundes angekiindigt werden.”

7
§ 19 wird Abs. 2 u. 3 hinzugefiigt und erhalt folgende Fassung:
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"§ 19
Beschaftigung angestellter Praxisarztinnen und -arzte

(1) Arztinnen und Arzte miissen die Praxis persdnlich ausiiben. Die Beschaftigung arztlicher Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis setzt die Leitung der Praxis durch die niedergelassene
Arztin oder den niedergelassenen Arzt voraus. Die Arztin oder der Arzt hat die Beschaftigung der
arztlichen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Arztekammer anzuzeigen.

(2) Arztinnen und Arzte diirfen nur zu angemessenen Bedingungen beschaftigt werden. Ange-
messen sind insbesondere Bedingungen, die der beschaftigten Arztin oder dem beschéftigten
Arzt eine angemessene Vergitung gewahren sowie angemessene Zeit zur Fortbildung einrau-
men und bei der Vereinbarung von Wettbewerbsverboten eine angemessene Ausgleichszahlung
vorsehen.

(3) Uber die in der Praxis tatigen angestellten Arztinnen und Arzte miissen die Patientinnen und
Patienten in geeigneter Weise informiert werden.”

8
Kapitel D I Nr. Tund Nr. 2 wird aufgehoben.

9
Kapitel D. I. Nr. 3 wird zu § 23 a und wird wie folgt gefasst:

«§ 23 a
Medizinische Kooperationsgemeinschaft zwischen Arzten und
Angehdrigen anderer Fachberufe

(1) Arztinnen und Arzte kdnnen sich auch mit selbsténdig tatigen und zur eigenverantwortlichen
Berufsauslibung befugten Berufsangehdrigen anderer akademischer Heilberufe im Gesundheits-
wesen oder staatlicher Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen sowie anderen Naturwissen-
schaftlerinnen und Naturwissenschaftlern und Angehdrigen sozialpéddagogischer Berufe - auch
beschrankt auf einzelne Leistungen - zur kooperativen Berufsausiibung zusammenschlieBen
(medizinische Kooperationsgemeinschaft). Die Kooperation ist in der Form einer Partnerschafts-
gesellschaft nach dem PartGG oder aufgrund eines schriftlichen Vertrages uber die Bildung einer
Kooperationsgemeinschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft blirgerlichen Rechts oder einer
juristischen Person des Privatrechts gestattet. Arztinnen und Arzten ist ein solcher Zusammen-
schluss im Einzelnen nur mit solchen anderen Berufsangehorigen und in der Weise erlaubt, dass
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diese in ihrer Verbindung mit der Arztin oder dem Arzt einen gleichgerichteten oder integrieren-
den diagnostischen oder therapeutischen Zweck bei der Heilbehandlung, auch auf dem Gebiete
der Pravention und Rehabilitation, durch raumlich nahes und koordiniertes Zusammenwirken al-
ler beteiligten Berufsangehorigen erfiillen konnen. Darlber hinaus muss der Kooperationsvertrag
gewahrleisten, dass

a) die eigenverantwortliche und selbstandige Berufsausiibung der Arztin oder des Arztes ge-
wahrt ist;

b) die Verantwortungsbereiche der Partner gegeniiber den Patientinnen und Patienten getrennt
bleiben;

¢) medizinische Entscheidungen, insbesondere tber Diagnostik und Therapie, ausschlieBlich die
Arztin oder der Arzt trifft, sofern nicht die Arztin oder der Arzt nach ihrem oder seinem Berufs-
recht den in der Gemeinschaft selbstandig tatigen Berufsangehorigen eines anderen Fachberufs
solche Entscheidungen Uberlassen darf;

d) der Grundsatz der freien Arztwahl gewahrt bleibt;

e) die behandelnde Arztin oder der behandelnde Arzt zur Unterstiitzung in den diagnostischen
MaBnahmen oder zur Therapie auch andere als die in der Gemeinschaft kooperierenden Berufs-
angehdrigen hinzuziehen kann;

f) die Einhaltung der berufsrechtlichen Bestimmungen der Arztinnen und Arzte, insbesondere die
Pflicht zur Dokumentation, das Verbot der berufswidrigen Werbung und die Regeln zur Erstel-
lung einer Honorarforderung von den Gbrigen Partnerinnen und Partnern beachtet wird;

g) sich die medizinische Kooperationsgemeinschaft verpflichtet, im Rechtsverkehr die Namen al-
ler Partnerinnen und Partner und ihre Berufsbezeichnungen anzugeben und - sofern es sich um
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft handelt - den Zusatz "Partnerschaft" zu flhren.

Die Voraussetzungen der Buchstaben a - f gelten bei der Bildung einer juristischen Person des
Privatrechts entsprechend. Der Name der juristischen Person muss neben dem Namen einer
arztlichen Gesellschafterin oder eines arztlichen Gesellschafters die Bezeichnung "Medizinische
Kooperationsgemeinschaft" enthalten. Unbeschadet des Namens sind die Berufsbezeichnungen
aller in der Gesellschaft tatigen Berufe anzukiindigen.

(2) Die fiir die Mitwirkung der Arztin oder des Arztes zuldssige berufliche Zusammensetzung der
Kooperation im Einzelnen richtet sich nhach dem Gebot des Absatzes 1 Satz 3; es ist erflllt, wenn
Angehérige aus den vorgenannten Berufsgruppen kooperieren, die mit der Arztin oder dem Arzt
entsprechend ihrem oder seinem Fachgebiet einen gemeinschaftlich erreichbaren medizinischen
Zweck nach der Art ihrer beruflichen Kompetenz zielbezogen erfiillen kdnnen.”

10
Kapitel D I. Nr. 4 wird zu § 23 b und wird wie folgt gefasst:
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.8$23b
Beteiligung von Arztinnen und Arzten an sonstigen Partnerschaften

Arztinnen und Arzten ist es gestattet, in Partnerschaften gemaB § 1 Abs. 1und Abs. 2 PartGG mit
Angehdrigen anderer Berufe als den in § 23 a beschriebenen zusammenzuarbeiten, wenn sie in
der Partnerschaft nicht die Heilkunde am Menschen ausiiben. Der Eintritt in eine solche Partner-
schaftsgesellschaft ist der Arztekammer anzuzeigen.”

n
Kapitel D I. Nr. 5 wird zu § 23 ¢ und wird wie folgt gefasst:

.823c¢C
Praxisverbund

(1) Arztinnen und Arzte diirfen, auch ohne sich zu einer Berufsausiibungsgemeinschaft zusam-
menzuschlieBen, eine Kooperation verabreden (Praxisverbund), welche auf die Erflillung eines
durch gemeinsame oder gleichgerichtete MaBnahmen bestimmten Versorgungsauftrags oder
auf eine andere Form der Zusammenarbeit zur Patientenversorgung, z. B. auf dem Felde der
Qualitatssicherung oder Versorgungsbereitschaft, gerichtet ist. Die Teilnahme soll allen dazu be-
reiten Arztinnen und Arzten ermdglicht werden; soll die Mdglichkeit zur Teilnahme beschrankt
werden, z. B. durch raumliche oder qualitative Kriterien, missen die daflir maBgeblichen Kriteri-
en fiir den Versorgungsauftrag notwendig und nicht diskriminierend sein und der Arztekammer
gegeniiber offen gelegt werden. Arztinnen und Arzte in einer zuldssigen Kooperation diirfen die
medizinisch gebotene oder von der Patientin oder dem Patienten gewiinschte Uberweisung an
nicht dem Verbund zugehérige Arztinnen und Arzte nicht behindern.

(2) Die Bedingungen der Kooperation nach Absatz 1 missen in einem schriftlichen Vertrag nie-
dergelegt werden, der der Arztekammer vorgelegt werden muss.

(3) In eine Kooperation nach Absatz 1 kdnnen auch Krankenhauser, Vorsorge- und Rehakliniken
und Angehdrige anderer Gesundheitsberufe nach § 23 a einbezogen werden, wenn die Grund-
satze nach § 23 a gewahrt sind.”

12
Kapitel D Il wird D | mit den Nummern 1und 2.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 7/9



13
Kapitel D lll wird D Il mit den Nummern 2 und 4.

Artikel I

Die vorstehende Anderung der Berufsordnung tritt am Tag nach der Verdffentlichung im Ministe-

rialblatt fUr das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausfertigung:

Disseldorf, den 1. Dezember 2004

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jorg-Dietrich Hoppe

- Prasident -

Genehmigt:

Diisseldorf, den 13. April 2005

Ministerium fir Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des
Landes Nordrhein-Westfalen
-Az: 11l 7-0810.43 -
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Im Auftrag

Godry

Die vorstehende Anderung der Berufsordnung fiir die nordrheinischen Arztinnen und Arzte vom
20.11.2004 wird nach Veroéffentlichung im Ministerialblatt fiir das Land Nordrhein-Westfalen im
Rheinischen Arzteblatt bekannt gemacht.

Diisseldorf, den 18. April 2005

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jorg-Dietrich Hoppe

- Prasident -

- MBI. NRW. 2005 S. 562

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/9


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2005-s562

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Änderung der Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte vom 20. November 2004 

	Artikel I
	Artikel II

